
Eigenerwirtschaftung 
der Mittel
1968 wird in den volkseigenen 
Betrieben der Industrie, des 
Bauwesens und des Konsum
güterbinnenhandels begonnen, 
das Prinzip der Eigenerwirt
schaftung der Mittel für die er
weiterte Reproduktion zu ver
wirklichen. Mit den dazu be

schlossenen Grundsätzen1) wird 
ein weiterer Schritt getan, das 
neue ökonomische System der 
Planung und Leitung in den 
Betrieben und Kombinaten als 
Gesamtsystem zu verwirk
lichen. Dazu ist jedoch notwen
dig, wie im Bericht des Polit
büros an das 3. Plenum des 
Zentralkomitees betont wird, 
daß die Parteiorganisatoren des 
ZK in den WB und die Par
teileitungen in den Betrieben 
„die unverfälschte Durchfüh
rung der Grundsätze über die 
Anwendung des Prinzips der 
Eigenerwirtschaftung der Mit
tel für die erweiterte Repro
duktion kontrollieren“.
Um dieser Aufgabe gerecht 
werden zu können, müssen die 
Parteileitungen über exaktes 
Wissen darüber verfügen, 
worum es bei der Anwendung 
des Prinzips der Eigenerwirt
schaftung geht. Ausgangspunkt 
sind die Beschlüsse der Partei,

Die selbst zu erwirtschaftenden 
Mittel effektiv einzusetzen er
fordert, in den Betrieben und 
Kombinaten genau zu berech
nen und zu entscheiden, in wel
cher Höhe Mittel zur Lösung

1) GBl. 11/1967, Nr. 68

in denen die Rolle der Betriebe 
und Kombinate im ökonomi
schen System des Sozialismus 
hervorgehoben wird. Die Be
triebe und Kombinate bilden 
die entscheidende Basis der so
zialistischen Gesellschaft. Hier 
wird der Reproduktionsprozeß 
gestaltet und in erster Linie 
über den Zuwachs des Natio
naleinkommens und seiner 
zweckmäßigsten Verwendung 
entschieden. Das Prinzip der 
Eigenerwirtschaftung ist dazu 
ein aktives Instrument. Eigen
erwirtschaftung der Mittel für 
die erweiterte Reproduktion 
bedeutet:

Die Betriebe, Kombinate und 
WB haben zur Erfüllung der 
staatlichen Planaufgaben

— die materiellen und finanziel
len Mittel für die Erhaltung, 
Erneuerung und Erweiterung 
der Grund- und Umlauf
fonds sowie für die Fonds 
der materiellen Interessiert
heit selbst gründlich zu be
rechnen,

— die dafür erforderlichen fi
nanziellen Mittel zu erwirt
schaften und

— die materielle Deckung der 
Vorhaben selbst zu sichern.

der Planaufgaben zu investie
ren sind, wie die materielle 
Deckung durch Bilanzen und 
Verträge geschaffen wird und 
die finanziellen Fonds erwirt
schaftet werden. Damit erhöht 
sich die volkswirtschaftliche

Verantwortung der Leiter. 
Ihren Mut und ihre Fähigkei
ten zu klaren Entscheidungen 
allseitig zu fördern, ist ein 
wichtiges Anliegen der Partei
arbeit.
Die Betriebe und Kombinate 
erhalten für den Plan 1968 u. a. 
zwei wichtige finanzielle Kenn
ziffern :
— den zu erwirtschaftenden 

Nettogewinn (Gesamtgewinn 
abzüglich Produktionsfonds
abgabe) und

— die Summe der Nettogewinn
abführung an den Staat.

Die Abführungen an den Staat 
dürfen nicht unterschritten 
werden. Sie sind für den Be
trieb eine verbindliche Ver
pflichtung. Über den verblei
benden Nettogewinn verfügen 
die Betriebe selbst. Sie ent
scheiden, wie dieser Teil für 
Investitionen und Umlaufmit
tel, für die Rückzahlung von 
Investitionskrediten, für die 
Bildung des Prämienfonds bis 
zur gesetzlich zulässigen Höhe 
und für Sonstige Maßnahmen 
auf Grund verbindlicher Re
gelungen verwendet werden 
soll. Die Betriebe erhalten so
mit im Rahmen des zentralen 
staatlichen Planes die notwen
dige Entscheidungsmöglichkeit 
und Verantwortung für die Ge
staltung ihres Reproduktions
prozesses.
Als nächster Schritt ist vor
gesehen, längerfristige Norma
tive der Eigenerwirtschaftung 
auszuarbeiten, die zunächst für 
die Jahre 1969 und 1970 ange
wendet werden sollen. „Diese 
Normative sind nicht schlecht
hin Faktoren für finanztech
nische Regelungen, sondern sie 
müssen als wissenschaftlich 
begründete ökonomische Füh
rungsinstrumente entwickelt 
werden. Sie sollen dem Mini
sterrat, den Ministerien und den 
Generaldirektoren der WB 
dazu dienen, die volkswirt
schaftliche und zweigliche 
Strukturpolitik durchzusetzen, 
den Betrieben eine stabilere

Größere Entscheidungsmöglichkeit und Verantwortung
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